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Fortsetzung des Königlichen Decrets vom szttn April 1808, die
' militairische Conscription betreffend.

Eilfter Titel.

Von der Abreise, dem Marsche und der Ankunft der Conscribirten.

Art. 6z. Die für jede- Corps bestimmten Abtheilungen der Conscribirten müssen sich
unmittelbar nach der, vor ihrer Abreise zu haltenden, Musterung und der Ausfertigung der
Marschrouten unter der Begleitung von z Mann und einem Unterofficier für jede 50 Con-
scribiete, auf den Marsch begeben.

Art. 64. Der Kriegsminister hat, um die erforderlichen Begleitungen zu besorgen, die
Lorps, mit denen die Conscribirten sich vereinigen sollen, von der Anzahl, welche sie aus je
dem Departement in Empfang zunehmen haben, jedesmal bei Zeiten zu benachrichtigen, damit
bas Corps nach dieser Anzeige die Stärke der Begleitungen berechnen und sie früh genug ab
gehen lassen kann. - ;

Art. 65. Die Marschronten der zur Begleitung mitgegebenen Truppen müssen von denen
der Conscribirten stets verschieden seyn, damit das Rechnungswesen in Ordnung bleibe.

Art. 66. Bey dem Abmärsche jeder Abtheilung muß der Recrutirungö'Offieier dem An
führer der Begleitung ein namentliches Verzeichniß der diese Abtheilung ausmachenden Con-
scribirten überreichen, vermittelst dessen sodann die Anführer der Begleitung in jedem
Nachtquartiere diejenigen Conscribirten, welche bei dem zweiten Aufrufe nicht erschienea sind,
unter Angabe ihrer bürgerlichen Bezeichnungen, anzuzeigen und genau zu beschreiben haben. Die
Behörde, bei welcher die Anzeige geschehen ist, muß eine Beschrinigung darüber ausstellen,
uud sich zu der sogleich vorzunehmenden erforderlichen Nachforschung anheischig machen. Die
Anzeige muß doppelt und nach dem gegebenen Muster aufgesetzt werden. Die Dupplicate,
unter welchen die Empfangscheme stehen, sind dem ZorpS, welches vce Abtheilung erhält, zu
überfchicken; dasselbe hat daraus einen dem mitgethei ken Muster gemäßen Auszug zu machen,
und ibn in den ersten 44 Stunden, nachdem es ihn durch den Musterungs Znspecror oder seinen
Stellvertreter hat beglaubigen lasten, dem Kriegsminister zu übersenden.

Auf diete Berichte hat der Minister die Deserteurs durch die der Oberpolizei zu Gebote
stehenden Mittel zu verfolgen, ohne daß gleichwohl dadurch die örtlichen auf die angebrachten
Beschwerden unmittelbar statt findenden Verfolgungen gehemmet werden.

^ Art. 67. In jedem Nachtquartire müssen vor der Stunde des Abmarsches nach der vom

Znspeclor oder seinem Stellvertreter gehaltenen Musterung alle Veränderungen auf dem Ran
de des Namensverzeichniffrs der Conscribirten in einer für diesen Behuf bestimmten (Kolumne
bemerkt werden. 'Diese Veränderungen dienen dazu, mrt denselben die beim Corps angekom
menen Conscribirten in die Verzeichnisse eintragen zu lassen , welches auch selbst von denen

' SsSöS' gilt.


